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Auszug aus dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB)  
 

III. Nachbarrecht  

1. Übermässige Einwirkungen 

Art. 684  

1
 Jedermann ist verpflichtet, bei der Ausübung seines Eigentums, wie namentlich bei dem 

Betrieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück, sich aller übermässigen Einwirkung auf das 

Eigentum der Nachbarn zu enthalten.  

2 Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der 
Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Luftverun-
reinigung, üblen Geruch, Lärm, Schall, Erschütterung, Strahlung oder durch den Entzug von 
Besonnung oder Tageslicht. 
 

2. Graben und Bauen  

a. Regel  

Art. 685  

1 Bei Grabungen und Bauten darf der Eigentümer die nachbarlichen Grundstücke nicht 

dadurch schädigen, dass er ihr Erdreich in Bewegung bringt oder gefährdet oder vorhandene 

Vorrichtungen beeinträchtigt.  

2 Auf Bauten, die den Vorschriften des Nachbarrechtes zuwiderlaufen, finden die Bestim-

mungen betreffend überragende Bauten Anwendung.  

b. Kantonale Vorschriften  

Art. 686  

1 Die Kantone sind befugt, die Abstände festzusetzen, die bei Grabungen und Bauten zu be-

achten sind.  

2 Es bleibt ihnen vorbehalten, weitere Bauvorschriften aufzustellen.  

 

3. Pflanzen  

a. Regel  

Art. 687  

1 Überragende Äste und eindringende Wurzeln kann der Nachbar, wenn sie sein Eigentum 

schädigen und auf seine Beschwerde hin nicht binnen angemessener Frist beseitigt werden, 

kappen und für sich behalten.  

2 Duldet ein Grundeigentümer das Überragen von Ästen auf bebauten oder überbauten Bo-

den, so hat er ein Recht auf die an ihnen wachsenden Früchten (Anries).  

3 Auf Waldgrundstücken, die aneinander grenzen, finden diese Vorschriften keine Anwen-

dung.  
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b. Kantonale Vorschriften 

Art. 688  

Die Kantone sind befugt, für Anpflanzungen je nach der Art des Grundstückes und der Pflan-

zen bestimmte Abstände vom nachbarlichen Grundstück vorzuschreiben oder den Grundei-

gentümern zu verpflichten, das Übergreifen von Ästen und Wurzeln fruchttragender Bäume 

zu gestatten und für diese Fälle das Anries zu regeln oder aufzuheben. 

 

4. Wasserablauf  

Art. 689  

1 Jeder Grundeigentümer ist verpflichtet, das Wasser, das von dem oberhalb liegenden 

Grundstück natürlicherweise abfliesst, aufzunehmen wie namentlich Regenwasser, Schnee-

schmelze und Wasser von Quellen, die nicht gefasst sind.  

2 Keiner darf den natürlichen Ablauf zum Schaden des Nachbarn verändern.  

3 Das für das untere Grundstück nötige Abwasser darf diesem nur insoweit entzogen wer-

den, als es für das obere Grundstück unentbehrlich ist.  

 

5. Entwässerungen 

Art. 690  

1 Bei Entwässerungen hat der Eigentümer des unterhalb liegenden Grundstücks das Was-

ser, das ihm schon vorher auf natürliche Weise zugeflossen ist, ohne Entschädigung abzu-

nehmen.  

2 Wird er durch die Zuleitung geschädigt, so kann er verlangen, dass der obere Eigentümer 

die Leitung auf eigene Kosten durch das untere Grundstück weiter führe.  

 

6. Durchleitungen  

a. Pflicht zur Duldung  

Art. 691  

1 Jeder Grundeigentümer ist verpflichtet, die Durchleitung von Röhren und Leitungen zur 
Versorgung und Entsorgung gegen volle Entschädigung zu gestatten, wenn ein anderes 
Grundstück sonst nicht oder nur mit unverhältnismässigen Kosten erschlossen werden kann.  
 
2 Das Recht auf Durchleitung aus Nachbarrecht kann in den Fällen nicht beansprucht wer-

den, in denen das kantonale Recht oder das Bundesgesetz auf den Weg der Enteignung 

verweist.  

3 Verlangt es der Berechtigte oder der Belastete, so werden die Durchleitungen auf Kosten 
des Berechtigten als Dienstbarkeit in das Grundbuch eingetragen. Das Durchleitungsrecht 
kann einem gutgläubigen Erwerber auch ohne Eintragung entgegengehalten werden. 
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b. Wahrung der Interessen des Belasteten  

Art. 692  

1 Der belastete Grundeigentümer hat Anspruch darauf, dass auf seine Interessen in billiger 

Weise Rücksicht genommen werde.  

2 Wo ausserordentliche Umstände es rechtfertigen, kann er bei oberirdischen Leitungen ver-

langen, dass ihm das Stück Land, über das diese Leitungen geführt werden sollen, in ange-

messenem Umfange gegen volle Entschädigung abgenommen werde.  

 

c. Änderung der Verhältnisse  

Art. 693  

1 Ändern sich die Verhältnisse, so kann der Belastete eine seinen Interessen entsprechende 

Verlegung der Leitung verlangen.  

2 Die Kosten der Verlegung hat in der Regel der Berechtigte zu tragen.  

3 Wo besondere Umstände es rechtfertigen, kann jedoch ein angemessener Teil der Kosten 

dem Belasteten auferlegt werden.  

 

7. Wegrechte  

a. Notweg  

Art. 694  

1 Hat ein Grundeigentümer keinen genügenden Weg von seinem Grundstück auf eine öffent-

liche Strasse, so kann er beanspruchen, dass ihm die Nachbarn gegen volle Entschädigung 

einen Notweg einräumen.  

2 Der Anspruch richtet sich in erster Linie gegen den Nachbarn, dem die Gewährung des 

Notweges der früheren Eigentums- und Wegverhältnisse wegen am ehesten zugemutet wer-

den darf, und im Weiteren gegen diejenigen, für den der Notweg am wenigsten schädlich ist.  

3 Bei der Festsetzung des Notweges ist auf die beidseitigen Interessen Rücksicht zu neh-

men.  

b. Andere Wegrechte  

Art. 695  

Den Kantonen bleibt es vorbehalten, über die Befugnis des Grundeigentümers, zum Zwecke 

der Bewirtschaftung oder Vornahme von Ausbesserungen und Bauten das nachbarliche 

Grundstück zu betreten sowie über das Streck- und Tretrecht, den Tränkweg, Winterweg, 

Brachweg, Holzlass, Reistweg u. dgl. nähere Vorschriften aufzustellen.  

c. Anmerkung im Grundbuch  

Art. 696  

1 Wegrechte, die das Gesetz unmittelbar begründet, bestehen ohne Eintragung zu Recht.  

2 Sie werden jedoch, wenn sie von bleibendem Bestande sind, im Grundbuche angemerkt.  
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8. Einfriedung  

Art. 697  

1 Die Kosten der Einfriedung eines Grundstücks trägt dessen Eigentümer, unter Vorbehalt 

der Bestimmungen über das Miteigentum an Grenzvorrichtungen.  

2 In Bezug auf die Pflicht und die Art der Einfriedung bleibt das kantonale Recht vorbehalten.  

 

9. Unterhaltspflicht  

Art. 698  

An den Kosten der Vorrichtungen zur Ausübung der nachbarrechtlichen Befugnisse haben 

die Grundeigentümer im Verhältnis ihres Interesses beizutragen.  

 

IV. Recht auf Zutritt und Abwehr  

1. Zutritt  

Art. 699  

1 Das Betreten von Wald und Weide und die Aneignung wildwachsender Beeren, Pilze u. dgl. 

sind in ortsüblichem Umfange jedermann gestattet, soweit nicht im Interesse der Kulturen 

seitens der zuständigen Behörde einzelne bestimmt umgrenzte Verbote erlassen werden.  

2 Über das Betreten fremden Eigentums zur Ausübung von Jagd und Fischerei kann das 

Kantonale Recht nähere Vorschriften aufstellen.  

 

2. Wegschaffung zugeführter Sachen u. dgl.  

Art. 700  

1 Werden Sachen durch Wasser, Wind, Lawinen oder andere Naturgewalt oder zufällige Er-

eignisse auf ein fremdes Grundstück gebracht, oder geraten Tiere wie Gross- und Kleinvieh, 

Bienenschwärme, Geflügel und Fische auf fremden Boden, so hat der Grundeigentümer dem 

Berechtigten deren Aufsuchung und Wegschaffung zu gestatten.  

2 Für den hieraus entstehenden Schaden kann er Ersatz verlangen und hat hierfür an diesen 

Sachen ein Retentionsrecht.  

 

3. Abwehr von Gefahr und Schaden  

Art. 701  

1 Kann jemand einen drohenden Schaden oder eine gegenwärtige Gefahr nur dadurch von 

sich oder andern abwenden, dass er in das Grundeigentum eines Dritten eingreift, so ist die-

ser verpflichtet, den Eingriff zu dulden, sobald Gefahr oder Schaden ungleich grösser sind 

als die durch den Eingriff entstehende Beeinträchtigung.  

2 Für den hieraus entstehenden Schaden ist angemessener Ersatz zu leisten.  

 

 



6 von 14 

V. Öffentlich-rechtliche Beschränkungen  

1. Im Allgemeinen  

Art. 702  

Dem Bunde, den Kantonen und den Gemeinden bleibt es vorbehalten, Beschränkungen des 

Grundeigentümers zum allgemeinen Wohl aufzustellen, wie namentlich betreffend die Bau-, 

Feuer- und Gesundheitspolizei, das Forst- und Strassenwesen, den Reckweg, die Errichtung 

von Grenzmarken und Vermessungszeichen, die Bodenverbesserungen, die Zerstückelung 

der Güter, die Zusammenlegung von ländlichen Fluren und von Baugebieten, die Einhaltung 

von Altertümern und Naturdenkmälern, die Sicherung der Landschaften und Aussichtspunkte 

von Verunstaltung und den Schutz von Heilquellen.  

 

2. Bodenverbesserungen  

Art. 703  

1 Können Bodenverbesserungen wie Gewässerkorrektionen, Entwässerungen, Bewässerun-

gen, Aufforstungen, Weganlagen, Güterzusammenlegungen u. dgl. nur durch ein gemein-

schaftliches Unternehmen ausgeführt werden, und hat die Mehrheit der beteiligten Grundei-

gentümer, denen zugleich mehr als die Hälfte des beteiligten Bodens gehört, dem Unterneh-

men zugestimmt, so sind die übrigen Grundeigentümer zum Beitritt verpflichtet. Die an der 

Beschlussfassung nicht mitwirkenden Grundeigentümer gelten als zustimmend. Der Beitritt 

ist im Grundbuch anzumerken.  

2 Die Kantone ordnen das Verfahren. Sie haben insbesondere für Güterzusammenlegungen 

eine einlässliche Ordnung zu treffen.  

3 Die kantonale Gesetzgebung kann die Durchführung solcher Bodenverbesserungen noch 

weiter erleichtern und die entsprechenden Vorschriften auf Baugebiete und Gebiete mit dau-

ernden Bodenverschiebungen anwendbar erklären.  
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Auszug aus dem Einführungsgesetz zum ZGB (EGzZGB)  
Fünfter Abschnitt: Sachenrecht  

 

C. Nachbarrecht 

1. Bauten und Pflanzungen 

1.1 Grenzabstände 

Art. 79 

1 Für Bauten, welche den gewachsenen Boden in irgendeinem Punkte um mehr als 1.20 m 

überragen, ist gegenüber den Nachbargrundstücken ein Grenzabstand von wenigstens 3 m 

einzuhalten. Vorbehalten sind die Vorschriften des öffentlichen Rechts über die geschlossene 

oder annähernd geschlossene Bauweise. 

2 Ist die geschlossene Bauweise zugelassen, aber nicht vorgeschrieben, so hat der Grundei-

gentümer, der die seitliche Umfassungsmauer nicht an die Grenze stellt, einen Grenzabstand 

von 6 m einzuhalten. 

3 Wurde nach früherem Baurecht ein Nachbargebäude mit einer Umfassungsmauer an der 

Grenze erstellt, so ist der Anbau im gleichen Umfang gestattet. 

 

1.2 An- und Nebenbauten 

Art. 79 a 

Für eingeschossige An- und Nebenbauten, die nicht für den dauernden Aufenthalt von Men-

schen oder Tieren bestimmt sind, genügt ein Grenzabstand von 2 m, sofern die mittlere Fas-

sadenhöhe dieser Bauten 4 m und ihre Grund-fläche 60 m2 nicht übersteigen. 

 

1.3 Vorspringende Bauteile 

Art. 79 b 

Vorspringende offene Bauteile wie Vordächer, Vortreppen, Balkone, dürfen von der Umfas-

sungsmauer aus gemessen höchstens 1.20 m in den Grenzabstand hineinragen. 

 

1.4 Abort- und Düngergruben 

Art. 79 c 

1 Anlagen zur Aufnahme von Abortstoffen, Jauche, Dünger und anderen übelriechenden Ab-

fällen sind in einem Abstand von wenigstens 3 m von der Grenze zu erstellen. 

2 Werden diese Anlagen so gebaut, dass keine Beeinträchtigung der Nachbarn eintreten 

kann, so braucht der Grenzabstand nicht eingehalten zu werden, wenn sie den gewachse-

nen Boden nicht um mehr als 1.20 m überragen.  
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1.5 Hofstattrecht 

Art. 79 d 

1 Wird ein Gebäude durch Elementarereignisse ganz oder teilweise zerstört, so darf es innert 

fünf Jahren ohne Rücksicht auf den privatrechtlichen Grenzabstand in seinem früheren Aus-

mass wieder aufgebaut werden. 

2 Die Frist ist eingehalten, wenn vor ihrem Ablauf das Baugesuch gestellt ist. Der Wiederauf-

bau ist ohne willkürliche Unterbrechung durchzuführen. 

 

1.7 Stützmauern und Böschungen 

1.7.1 Pflicht zur Errichtung: Ausführung 

Art. 79 h 

1 Wer längs der Grenze Auffüllungen oder Abgrabungen ausführt, hat das Nachbargrund-

stück durch Böschungen oder Stützmauern zu sichern. 

2 Böschungsneigungen dürfen höchstens 45° (100 %) betragen. In steilem Gelände bleibt 

eine stärkere Neigung natürlich entstandener oder genügend gesicherter Böschungen vorbe-

halten. 

3 Die Stützmauer darf an die Grenze gestellt werden. Dient sie der Auffüllung, so darf sie den 

gewachsenen Boden des höher gelegenen Grundstückes höchstens um 1.20 m überragen. 

1.7.2 Eigentum 

Art. 79 i  

1 Eine Stützmauer, welche auf der Grenze steht, gilt als Bestandteil des Grundstücks, des-

sen Eigentümer sie erstellt hat. Kann dies nicht festgestellt werden, so wird Miteigentum bei-

der Nachbarn angenommen. 

2 Im Übrigen sind die Vorschriften über die Brandmauern sinngemäss anwendbar. 

 

1.8 Einfriedungen 

Art. 79 k  

1 Einfriedungen wie Holzwände, Mauern, Zäune, bis zu einer Höhe von 1.20 m vom gewach-

senen Boden des höher gelegenen Grundstücks aus gemessen, dürfen an die Grenze ge-

stellt werden. 

2 Höhere Einfriedungen sind um das Mass der Mehrhöhe von der Grenze zurückzunehmen, 

jedoch höchstens auf 3 m. 

3 Für Grünhecken gelten um 50 cm erhöhte Abstände; diese sind bis zur Mitte der Pflanz-

stelle zu messen. 
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1.9 Bäume und Sträucher 

Art. 79 l  

1 Für Bäume und Sträucher, die nach Inkrafttreten dieser Bestimmungen gepflanzt werden, 

sind wenigstens die folgenden, bis zur Mitte der Pflanzstelle zu messenden Grenzabstände 

einzuhalten:  

a) 5 m für hochstämmige Bäume, die nicht zu den Obstbäumen gehören sowie für 

Nussbäume; 

b) 3 m für hochstämmige Obstbäume; 

c) 1 m für Zwergobstbäume, Zierbäume und Spaliere, sofern sie stets auf eine Höhe 

von 3 m zurückgeschnitten werden;  

d) 50 cm für Ziersträucher bis zu einer Höhe von 2 m sowie für Beerensträucher und 

Reben. 

2 Diese Abstände gelten auch für wild wachsende Bäume und Sträucher. 

3 Der Anspruch auf Beseitigung zu naher Pflanzungen verjährt nach fünf Jahren. Die Einhal-

tung der Maximalhöhe kann jederzeit verlangt werden. 

 

1.10 Entzug von Licht und Sonne 

Art. 79 m 

1 Werden wohnhygienische Verhältnisse durch den Schattenwurf hochstämmiger Bäume we-

sentlich beeinträchtigt, so ist deren Eigentümer verpflichtet, die störenden Bäume gegen an-

gemessene Entschädigung auf ein tragbares Mass zurückzuschneiden und sie nötigenfalls 

zu beseitigen. 

2 Vorbehalten bleiben entgegenstehende öffentliche Interessen, insbesondere des Natur- 

und Heimatschutzes und des Schutzes von Alleen. 

 

1.11 Benützung von Mauern an der Grenze 

Art. 79 n 

1 An Mauern und Wänden, die sich an oder auf der Grenze befinden, darf der Nachbar un-

entgeltlich unschädliche Vorrichtungen, namentlich Spaliere, anbringen. 

 

1.12 Betreten des nachbarlichen Grundes 

Art. 79 o 

1 Der Nachbar hat das Betreten oder die vorübergehende Benützung seines Grundstückes 

zu gestatten, wenn dies erforderlich ist für die Errichtung oder den Unterhalt von Bauten, 

Strassen, Pflanzungen längs der Grenze oder von sonstigen Anlagen wie Leitungen. Er ist 

rechtzeitig zu benachrichtigen und hat Anspruch auf möglichste Schonung und vollen Scha-

denersatz. 
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2. Pflanzungen im Walde 

Art. 80 

1 Pflanzungen im Walde dürfen nicht näher als einen Meter an die Eigentumsgrenze heranrü-

cken. Die Marchlinien sind überdies fortwährend auf wenigstens einen Meter Breite offen zu 

halten. 

2 Wo der Wald an offenes Land grenzt, soll der Waldsaum bei Neuanlagen auf fünf Meter 

Breite und bei Wiederverjüngung bisheriger Waldbestände auf wenigstens drei Meter Dis-

tanz von der Marchlinie zurückgenommen werden. Führt ein Weg oder ein Graben längs der 

Marche, so darf die Breite desselben in diesen Abstand einbezogen werden. 

 

3. Holztransportanlagen 

Art. 81 

Waldeigentümer, die zur Holzabfuhr keine genügende Verbindung mit einer öffentlichen 

Strasse haben, sind berechtigt, gegen volle Entschädigung die Einräumung des Rechtes auf 

Erstellung von Holztransportanlagen wie Holzlasse, Holzriesen aller Art, Rollbahnen und der-

gleichen zu verlangen. 

 

4. Wegrechte, Zaunbann, Wässerungsrechte, Einfriedungen  

Art. 82 

1 Für die Befugnis des Grundeigentümers, zum Zwecke der Bewirtschaftung oder Vornahme 

von Ausbesserungen oder Errichtung von Bauten das nachbarliche Grundstück zu betreten, 

für das Streck- oder Tretrecht, den Tränkeweg, Winterweg, Brachweg, Holzlass, Reistweg, 

das Zaunbannrecht, für Tränke- und Wässerungsrechte und dergleichen sowie in Bezug auf 

Gräben, Zäune, Mauern und andere Einfriedungen von Grundstücken haben die bisherigen 

Übungen, insbesondere die polizeilichen und wirtschaftlichen Bestimmungen der Statutar-

rechte auch fernerhin Geltung. 

2 Die bezüglichen Vorschriften sind in einem Dekret das Grossen Rates zu sammeln und nä-

her zu ordnen. Die daraus sich ergebenden Rechte sind im Grundbuch nicht einzutragen. 

 

 

 

 

Bauverwaltung Urtenen-Schönbühl, 15. Juli 2020 
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Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Hecken 

im Strassengebiet und im Bereich der öffentlichen Beleuchtung 

 

 

 

 

 


